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(54) Druckersystem für elektronisches Wählen

(57) Die Erfindung betrifft ein Druckersystem zum
Ausdrucken eines Stimmzettels für die Durchführung
von elektronischen Wahlen, mit dem eine wesentliche
Vereinfachung des Wahlverfahrens ermöglicht ist und
das einen hohen Sicherheitsstandard aufweist, um bei-
spielsweise softwaretechnische Manipulationen auszu-
schließen. Dies wird durch den Einsatz eines Druckers
(2) erreicht, mit dem nach Abgabe der elektronischen
Stimme nochmals der Wahlzettel mit der angekreuzten
Wahloption gedruckt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Druckersystem zum
Ausdrucken eines Stimmzettels für die Durchführung
von elektronischen Wahlen.
[0002] Demokratische Wahlverfahren zeichnen sich
dadurch aus, dass die Wahlberechtigten in geheimer
Abstimmung ihre Wahl abgeben können. Hierzu wird ein
Stimmzettel benutzt, auf dem die verschiedenen Wahl-
möglichkeiten beschrieben sind. Handelt es sich insbe-
sondere um Wahlen für die Sitzverteilung in demokrati-
schen Institutionen wie dem Parlament, so sind auf dem
Stimmzettel die politischen Parteien verzeichnet und
der Wähler kann durch manuelles Ankreuzen auf dem
Zettel seine Stimme abgeben. Nach dem Ankreuzen
wird der Wahlzettel in einen Briefumschlag gesteckt und
geschlossen in eine Wahlurne geworfen. Nach Beendi-
gung der Wahlzeit werden die Briefumschläge geöffnet
und die abgegebenen Stimmen werden ausgezählt.
[0003] Dies ist jedoch mit einem hohen Aufwand ver-
bunden und erfordert den Einsatz zahlreicher Wahlhel-
fer. Darüber hinaus ist das Endergebnis nicht sofort
nach Schließung der Wahllokale bekannt, da das Aus-
zählen der Stimmen eine gewisse Zeit erfordert. Die
derzeit angewandte Methode von Hochrechnungen ist
darüber hinaus mit Fehlern im Prozentbereich behaftet.
Es ist daher denkbar, den Papierwahlzettel durch ein
elektronische Medium zu ersetzen. Beispielsweise
kann die Darstellung des Stimmzettels auf einem
Touchscreen erfolgen. Der Wähler muss auf dem
Touchscreen nur noch durch Berühren an der entspre-
chenden Stelle des Schirms seine Stimme abgeben. Al-
lerdings sind derartige Systeme mit dem Nachteil be-
haftet, dass der Wähler zu schnell den Schirm berührt
oder eine Taste gedrückt hat und versehentlich eine an-
dere Partei gewählt hat als beabsichtigt. Zudem kann
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ob nicht an-
schließend eine elektronische Manipulation der Daten
vorgenommen wird.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein elek-
tronisches Wahlsystem zur Verfügung zu stellen, das zu
einer wesentlichen Vereinfachung des Wahlverfahrens
beiträgt und einen hohen Sicherheitsstandard aufweist,
um beispielsweise softwaretechnische Manipulationen
auszuschließen.
[0005] Dies wird durch den Einsatz eines Druckers er-
reicht, auf dem nach Abgabe der elektronischen Stimme
nochmals der Wahlzettel mit der angekreuzten Wahlop-
tion wie eine politische Partei gedruckt wird. Der Druk-
ker und der ausgedruckte Wahlzettel befinden sich in
einem Gehäuse, wobei der Wahlzettel durch eine trans-
parente Trennwand einsehbar ist. Ist der Wahlzettel ent-
sprechend der Wahl des Wählers korrekt ausgedruckt
worden, so kann der Wähler die Wahl bestätigen und
der Wahlzettel wird von dem Gehäuse in eine angren-
zende geschlossene Urne befördert. Sollte nach der
Wahl über Unregelmäßigkeiten hinsichtlich des Wahler-
gebnisses diskutiert werden, so liegen Papierbelege

vor, die nachgezählt werden können.
[0006] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung und der
Zeichnung.

In der Zeichnung zeigen:

[0007]

Fig. 1: eine perspektivische Gesamtansicht eines
Druckersystems gemäß der Erfindung;

Fig. 2 eine perspektivische Gesamtansicht eines
Gestells mit einem Druckkopf;

Fig. 3 eine perspektivische Seitenansicht des Ge-
stells aus Fig. 2;

Fig. 3: eine Seitenansicht des Gestells aus Fig. 2.

[0008] In der Fig. 1 ist der Gesamtaufbau eines Druk-
kersystem 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung dargestellt. Das Druckersystem 1 besteht aus
einem Drucker 2 und einem Belegspeicher 3, der zur
Aufbewahrung von gedruckten Belegen dient und übli-
cherweise als Wahlurne bezeichnet wird. Der Drucker
2 steht in diesem Ausführungsbeispiel auf dem Beleg-
speicher 3. Der Drucker 2 umfasst ein Druckergehäuse
4 zur Aufnahme einer in den Fig. 2 und 3 dargestellten
Papiertransportvorrichtung bestehend aus einem Ge-
stell 5 und verschiedenen Umlenkrollen. Die Papier-
transportvorrichtung transportiert das Papier zu einem
Druckkopf 6, der von einer Abdeckung abgedeckt ist.
Das Druckergehäuse 4 weist eine transparente Scheibe
7 auf, durch die ein bedruckter Beleg sichtbar ist. Der
Belegspeicher 3 weist an der Oberseite 9 einen Schlitz
auf zum Einführen von durch den Drucker 2 gedruckten
Belegen. Gegebenenfalls sind noch Führungsmittel wie
eine Führungsschiene zwischen dem Drucker 2 und
dem Belegspeicher 3 angeordnet zur Führung des be-
druckten Papiers in den Belegspeicher 3. Im Rahmen
der Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass der Druk-
ker 2 und der Belegspeicher 3 nebeneinander angeord-
net sind. Entscheidend ist, dass der gedruckte Beleg
vom Drucker in den Belegspeicher eingeführt wird, wo-
bei ein Zugriff auf den Beleg ausgeschlossen werden
muss.
[0009] Innerhalb des Druckers 2 ist das Gestell 5 an-
geordnet, das U-förmig ausgebildet ist und im unteren
Bereich eine Papierrolle 10 aufnimmt. Im oberen Be-
reich ist der Druckkopf 6 angeordnet. Die Papierrolle 10
ist auf einer Achse 11 drehbar gelagert. Das Papier wird
von der Papierrolle abgerollt und dann vom unteren Be-
reich des Gestells 5 an einer hinteren Rückwand 12 in
den oberen Bereich des Gestells 5 hochgeführt. Dort
wird es über eine erste Umlenkrolle 13 umgelenkt und
verläuft in horizontaler Richtung bis zu einer zweiten
Umlenkrolle 14, die das Papier in den Druckkopf 6 ein-
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führt. Vom Druckkopf 6 wird das Papier bedruckt und
geht dann in einen Papierförderbereich 15 über. Der Pa-
pierförderbereich 15 weist ein Riemenpaar 16 auf, das
zwischen einem oberen Walzenpaar 17 und einem un-
teren Walzenpaar 18 geführt wird. Zwischen der Vorde-
rund der Rückseite der Riemen 16 wird das Papier nach
unten geführt. Das obere Walzenpaar 17 und/oder das
untere Walzenpaar 18 werden von einem hier nicht nä-
her dargestellten Motor angetrieben.
[0010] Bei dem Druckkopf 6 handelt es sich vorzugs-
weise um einen Nadeldrucker, es kann aber auch ein
Tintenstrahldrucker oder ein Thermodrucker eingesetzt
werden. Wird dem Drucker 2 ein Druckbefehl erteilt, so
wird das Papier durch die Bewegung der Walzen 17, 18
am Druckkopf 6 entlang geführt. Ist der Beleg bzw. der
Stimmzettel bedruckt, so wird der Antrieb der Walzen
17, 18 unterbrochen und der Stimmzettel kann einge-
sehen werden. Nach Betätigung einer Bestätigungs-
funktion wird der bedruckte Beleg von der Papierrolle
abgeschnitten und dann von den Riemen 16 weiter-
transportiert, so dass er in den Schlitz der Wahlurne 3
fällt.
[0011] Bei einem Wahlvorgang wählt der Wähler bei-
pielsweise an einem Touchscreen die Partei, der er sei-
ne Stimme geben möchte. Diese Wahl wird nun elektro-
nisch auf den Drucker 2 übertragen und der Drucker 2
erstellt einen gedruckten Stimmzettel oder einen ande-
ren Beleg, auf dem die Wahl dokumentiert wird. Der
Wähler kann sich nun den gedruckten Stimmzettel
durch die transparente Scheibe 7 ansehen. Stimmt der
Ausdruck mit der von ihm vorgenommen Wahl überein,
so kann er dies bestätigen. Nach der Bestätigung der
Richtigkeit der vorgenommenen Wahl wird der Beleg mit
einer hier nicht näher dargestellten Schneidevorrich-
tung von der Papierrolle abgeschnitten, wird von den
Riemen 16 weitertransportiert und fällt dann in die Wahl-
urne 3. Möchte der Wähler jedoch seine Wahl korrigie-
ren, so ist es denkbar, dass er eine Korrekturfunktion
wählt und der Stimmzettel durch einen entsprechenden
Aufdruck als ungültig gekennzeichnet wird. Auch in die-
sem Fall wird der Stimmzettel durch die Transportrie-
men 16 weitertransportiert, so dass er in die Wahlurne
3 fällt.
[0012] Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch mög-
lich, statt einer Papierrolle auch Papierbögen zu bedruk-
ken. Der Drucker muss dann entsprechend angepasst
werden.

Patentansprüche

1. Druckersystem für die Durchführung von elektroni-
schen Wahlen mit einem Drucker zum Drucken von
Belegen und einem Belegspeicher zum Aufbewah-
ren der bedruckten Belege, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drucker (2) einen Druckkopf (6)
zum Drucken von Belegen, eine Papiertransport-
vorrichtung zum Einführen von Papier in den Druck-

kopf (6) und einen Papierförderbereich (15) zur
Führung des bedruckten Beleges aufweist, wobei
die Papiertransportvorrichtung (5), der Druckkopf
(6) und der Papierförderbereich (15) von einem
Druckergehäuse (4) umgeben sind, das eine trans-
parente Scheibe (7) aufweist, wobei die transparen-
te Scheibe (7) im Bereich des Papierförderberei-
ches (15) angeordnet ist, und wobei der Drucker (2)
und der Belegspeicher (3) derart miteinander ver-
bunden sind, dass der bedruckte Beleg in den Be-
legspeicher (3) beförderbar ist.

2. Druckersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckkopf (6) als Nadel-
drucker, Tintenstrahldrucker oder Thermodrucker
ausgebildet ist.

3. Druckersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Belegspeicher (3) im
oberen Bereich einen Schlitz zum Durchstecken
von Belegen aufweist.

4. Druckersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Papierförder-
bereich (15) ein Riemenpaar(16) aufweist, das zwi-
schen einem oberen Walzenpaar (17) und einem
unteren Walzenpaar (18) geführt wird.

5. Druckersystem nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Papierrolle (10) eingesetzt wird.

6. Druckersystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Schneidevorrichtung
zum Abschneiden eines Belegs von der Papierrolle
(10) vorgesehen ist.

7. Druckersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass Führungsmittel
zum Transport des Belegs von dem Papierförder-
bereich (15) in den Belegspeicher (3) vorgesehen
sind.

8. Verfahren zur Durchführung von elektronischen
Wahlen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nut-
zer eine Wahl über ein elektronisches Medium wie
einen Touchscreen trifft, nach der Wahl ein Beleg
über diese Wahl von einem Druckersystem ge-
druckt wird, der gedruckte Beleg von einem Nutzer
einsehbar ist und der Nutzer den gedruckten Beleg
bestätigt oder nicht, wobei im Fall der Bestätigung
der gedruckte Beleg in einen Belegspeicher beför-
dert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Nichtbestätigung durch
den Nutzer ein Vermerk auf den Beleg gedruckt
wird bevor er in den Belegspeicher befördert wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Drucken des Belegs ein
Druckersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7
verwendet wird.
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